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 MITTEILUNGSVORLAGE 

  

 Nr.: 108/2023 

Dezernat II - Recht, Ordnung & Gesundheit 24.04.2023 

Fachbereich Stabsstelle Recht 

Verfasser/-in Benner, Richard 

Telefon 07621 410-2012  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Verwaltungsausschuss öffentlich 10.05.2023 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Bericht des Datenschutzbeauftragten 
 

Bezug zum Haushalt  

 
Teilhaushalt 1 Finanzen und zentrales Management 

 

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen 

 

Produkt(e) 11.14.05 Datenschutzbeauftragter 

 

Klimawirkung   positiv   neutral   negativ   keine 

 
 

 



 Seite 2 

 

Inhalt der Mitteilung  

 

 Sachverhalt 

 Der behördliche Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät das Landratsamt Lörrach und 
dessen Beschäftigte bezüglich der Pflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
dem baden-württembergischen Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sowie weiterer Datenschutz-
vorschriften. Ziel ist es, Bürger und Mitarbeitende davor zu schützen, durch unrechtmäßige 
Datenverarbeitung in ihren Rechten und Freiheiten beeinträchtigt zu werden.  
 
Der Datenschutzbeauftragte ist Ansprechpartner in Datenschutzangelegenheiten für Mitarbei-
tende und Bürger sowie Anlaufstelle für die zuständige Aufsichtsbehörde, den Landesdaten-
schutzbeauftragten (LfDI). Dabei findet ein regelmäßiger Austausch mit den Datenschutzbeauf-
tragten der anderen Landkreise statt.  
 
Schwerpunkt der Tätigkeit ist weiter die Begleitung des fortschreitenden Digitalisierungsprozes-
ses. Mit der Ausweitung der Digitalisierung auf weitere Bereiche und Aufgaben steigt die Zahl 
der zu berücksichtigenden technischen und rechtlichen Anforderungen, die sorgfältig abgewo-
gen und mit Augenmaß in die Prozessgestaltung aufgenommen werden müssen, um einen 
Effizienzgewinn realisieren zu können. 
 
Die Mitarbeitenden des Landratsamts sind, auch dank der im Rahmen der e-learning angebo-
tenen Datenschutz-Pflichtschulung, für Fragen des Datenschutzes sensibilisiert. Detailanfragen 
an den Datenschutzbeauftragten ergaben sich regelmäßig im Bereich der besonders schutz-
würdigen Daten und bei Übermittlungen an andere Behörden bzw. hausinternen Zweckände-
rungen.  
 
Im Schnitt ereignete sich monatlich weiterhin eine meldepflichtige Datenschutzverletzung, wo-
bei das Landratsamt im vergangenen Jahr erfreulicherweise vor Vorfällen größeren Ausmaßes 
verschont geblieben ist. Dabei werden fortlaufend Maßnahmen eruiert und ergriffen, um künfti-
ge Datenschutzverletzungen zu vermeiden bzw. deren Auswirkungen zu minimieren. Insgesamt 
wurden im Zeitraum Mai 2022 - April 2023 ca. 150 Anfragen an den Datenschutzbeauftragten 
gestellt, die über eine einfache telefonische Auskunft hinausgingen.  
 

 

 

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

  

  
  

 

 
 

 


